
25 Krafträder ohne Leistungsbeschränkung
(Direkteinstieg möglich)

18
I

Ia
Ib

II

III

II
oder
III
mit

Personen-
beför-
derung

Krafträder bis 25 kW, nicht mehr as 0,16 kW pro kg
(Leistungsgewicht)

16 Krafträder bis 125 ccm, bis 11 kW,
für 16- bis 17-jährige 80km/h, Höchstgeschwindigkeit

18 Kfz über 3,5 t und mit Anhänger bis 750 kg

18 Kfz über 3,5 t und mit Anhänger über 750 kg

18

Kfz bis 3,5 t auch mit Anhänger bis 750 kg, oder:
mit Anhänger über 750 kg, sofern das zul. Gesamt-
gewicht des Anhängers das Leergewicht des Zug-
fahrzeuges und das zul. Gesamtgewicht des Zuges
3,5 t nicht überschreiten

18
Kombination aus Zugfahrzeug der Klasse B und einem
Anhänger, der nicht in Klasse B fällt

18 Kfz zwischen 3,5 t und 7,5 t mit Anhänger bis 750 kg

18

Kfz der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg, sofern
das zul. Gesamtgewicht des Hängers das Leergewicht
des Zugfahrzeuges und das zulässige Gesamtgewicht
des Zuges 12 t nicht überschreiten

21 Kraftomnibusse mit mehr als 8 Sitzplätzen

21 Kfz der Klasse D mit Anhänger über 750 kg

21
Kraftomnibusse mit mehr als 8 Sitzplätzen,
aber nicht mehr als 16 Sitzplätzen

21

Kfz der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg, sofern das
zul. Gesamtgewicht des Hängers das Leergewicht
des Zugfahrzeuges und das zulässige Gesamtgewicht der
Kombination 12 t nicht überschreitet, Anhänger darf
nicht zur Personenbeförderung verwendet werden

16 IV
Fahrräder mit Hilfsmotor und Kleinkrafträder
bis 50 cm und 45 km/h

16 V

selbstfahrende Arbeitsmaschinen bis 25 km/h,
land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 32 km/h
(mit Anhänger bis 25 km/h)

18
land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
bis 60 km/h (auch mit Anhänger)

18 Mofa
Mofa bleibt unverändert, Krankenfahrstühle werden
Mofas gleichgestellt
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